
B
Information über die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der
Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 10/2011 „Regenrückhalte-
becken Bolbrinkersweg“)



Anpassung  des  Flächennutzungsplanes  im  Wege  der  Berichtigung  gemäß § 13a BAUGB

Stadt Bielefeld  I  Bauamt  I Abteilung Gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld

10/11

Wirksame Fassung



Anpassung  des  Flächennutzungsplanes  im  Wege  der  Berichtigung  gemäß § 13a BAUGB

Stadt Bielefeld  I  Bauamt  I Abteilung Gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung

Berichtigung



Anpassung  des  Flächennutzungsplanes  im  Wege  der  Berichtigung  gemäß § 13a BAUGB

Stadt Bielefeld  I  Bauamt  I Abteilung Gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung

Art der Bodennutzung Wirksame
Fassung Berichtigung

Grünfläche - Fläche für die
Wasserwirtschaft, den Hoch-
wasserschutz und die
Regelung des
Wasserabflusses

--- 0,8 ha

Grünfläche - Parkanlage ---- 1,3 ha

Grünfläche - Sportanlage 2,3 ha 0,4 ha

Gewerbefläche 0,2 ha ---

Gesamt: 2,5 ha 2,5 ha

Nr. 10/2011 „Regenrückhaltebecken Bolbrinkersweg“

Lage im Stadtgebiet
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Flächenumfang

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
III/1/21.00 (Regenrückhaltbebecken Bolbrinkersweg)
erfolgte im beschleunigten Verfahren gemäß § 13
a BauGB. Der Bebauungsplan, der von den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht,
wurde nach § 13 a (2) Nr. 2 BauGB aufgestellt,
bevor der Flächennutzungsplan geändert worden ist.
Dieser wird deshalb, nachdem der Bebauungsplan
rechtskräftig geworden ist, im Wege der
Berichtigung angepasst.

Der Flächennutzungsplan stellt den Geltungsbereich
des genannten Bebauungsplanes als „Grünfläche“
mit der Zweckbestimmung „Sportanlage“ sowie stark
untergeordnet als „Gewerbliche Baufläche“ dar. Die
Änderung des Bebauungsplans wird somit mit ihren
beabsichtigten Festsetzungen nicht aus dem
Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt sein.

Ziel der FNP-Anpassung ist die Darstellung des
gesamten Bebauungsplan-Änderungsbereiches als
„Grünfläche“, die Verschiebung des Plansymbols
„Sportanlage“ nach Westen in den Bereich der
vorhandenen Tennisplätze, die Umgrenzung der
größeren für die Regenrückhaltung vorgesehenen
Fläche als „Fläche für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses“ und die Darstellung eines
Plansymbols „Parkanlage“ als Zweckbestimmung für
den übrigen Änderungsbereich. Die kleinere,
unmittelbar nördlich der Friedrich-List-Straße
gelegene für die Regenrückhaltung vorgesehene
Fläche wird aufgrund ihrer geringen Größe im
Flächennutzungsplan nicht als solche dargestellt.

Erläuterung zur Berichtigung 10/2011

Lage im Stadtbezirk

Stadtbezirk: Gadderbaum

Bereich: nordöstlich der Friedrich-List-Straße /
südlich des Bolbrinkersweg

auslösender Bebauungsplan
Nummer:  6. Änderung III/1/21.00

Bezeichnung: „Regenrückhaltebecken
Bolbrinkersweg“
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